
brauchen sollten , für sich als falsch bezeichnete. Der Bi-

fchof stand nicht an, seine Ueberzeugung dem Rabbiner in
einem Schreiben zu bestätigen, welches nach der „Tri-
büne" lautet: „Auf Ihren Wunsch stehe ich nicht an, die
bei einer mündlichen Unterredung abgegebene Erklärung
zu wiederholen, daß die Annahme, es könnte von Juden
Christenblut zu rituellen Zwecken jemals gebraucht worden
sein, weder durch die jüdische Religion, noch durch die

Geschichte begründet ist und daß eine derartige Beschuldi-
gung, auf welche Voraussetzung immer zurückgeführt, als

entschieden freventliche Unwahrheit bezeichnet werden muß."
Der „Germania", dem Leitblatt der deutschen Ultra-

montanen, kam diese Erklärung nicht ganz recht ; sie apo-

strophirte den Nachfolger des heiligen Bonifazius mit fol-
gendem Artikel : „Wir bezweifeln nicht , daß der Herr

Bischof von Fulda genügende Gründe dafür gehabt haben
wird, seine persönliche Ueberzeugung in dieser Angelegen
heit auf die obige Weise der Oeffentlichkeit zu übergeben.
Wir respektiren die Anficht, welche sich der Herr Bischof
bei seinen historischen Studien gebildet hat, und nehmen
als selbstverständlich an, daß er ebenso der gegenteiligen
Ueberzeugung anderer Forscher die subjektive Berechtigung
nicht absprechen will. Das Wort „freventlich" kann also
nur auf eine unzulässige, friedensstörerische Ausbeutung
dieser historischen Frage gerichtet sein. Wenn Jemand auf
Grund der .Acta Sanctorum und anderer Berichte zu der
Ueberzeugung gelangt, daß doch im Laufe der Jahr-
hunderte irgendwo einmal Christenblut von abergläubischen
Juden zu rituellen Zwecken benützt worden sei, so wird
der Herr Bischof diese mit seiner Meinung nicht har-
monirende Ansicht gewiß nicht als „freventlich" bezeichnen
wollen."

Man sieht, meint die „Nat.-Ztg.", es gibt noch Frei-
heit der Diskussion in der römischen Kirche; sogar einem
Bischof kann der Standpunkt klar gemacht werden —

nämlich von der klerikalen Presse — , falls er eine von

dieser nicht approbirte Meinung hat.

Kurze Mittheilungen. Tirman, der Gouverneur...
von Algerien, sucht bei dem Budgetausschuß der
französischen Kammer um einen Kredit von Fr. 37,500,000,

. der auf fünf Jahre vertheilt werden soll, zur Ausdehnung

der Kolonisirung Algeriens nach. Es handelt sich um

nichts Geringeres, als um die allmälige Gründung von
410 neuen Dörfern, die im Ganzen 110 Millionen kosten
würden. Der Anfang würde mit den 37'/- Millionen ge-
macht werden, die hauptsächlich dazu dienen müßten, die
Araber für die Abtretung der nöthigen Ländercien zu ent-
schädigen. Der Ausschuß ist dem Plane nicht abgeneigt.

In London starb am 15. November Sir Andrew
Buchanan. Er wurde als der einzige Sohn von James
Buchanan im Jahre 1807 geboren und trat bereits 1825
in den diplomatischen Dienst. Im Jahre 1342 wurde er
Geschäftsträger in Florenz, später in Petersburg ; letzteren

Posten vertauschte er 1852 mit dem eines bevollmächtigten
Gesandten in der Schweiz. Ein Jahr später wurde er als
außerordentlicher Gesandter nach Kopenhagen gesandt, 1858
in derselben Eigenschaft nach Madrid, von wo er 1360
nach dem. Haag versetzt wurde. Zwei Jahre später wurde
zum Botschafter in Berlin ernannt. Seit dem September
er 1864 vertrat er darauf lange Zeit Großbritannien am
Hofe zu Petersburg.

Am 11. d. starb zu Madrid der gewesene Präsident
der Republik vom Jahre 1873, Stanislaus Figueras
h Moracas. Er war geboren zu Barcelona am 13.
November 1819. Sein ganzes Leben war der Verbreitung
und Vertheidigung der republikanischen Grundsätze geweiht.
Mit der Koalition der Parteien bekämpfte er die Regent-
schaft Espartero's. Als die Moderados zur Macht gelang-
ten, zog er sich in die Provinz Tarragona zurück, wo er
die Advokatur ausübte. Im Jahre 1851 von Barcelona
in die Cortes entsendet, stimmte er gegen die Monarchie
und bekämpfte dann die Regierung in den Reihen der
liberalen Union. Nach der Niederlage der Revolution im
Juni 1866 wurde er gefangen genommen und verbannt.
Er kehrte nach dem Triumphe der Revolution im Jahre
1868 nach Spanien zurück und ward einer der Führer
der republikanischen Minorität in den konstituirenden Cor-
tes, bekämpfte die monarchische Verfastung von 1869 und
die Kandidatur des Herzogs von Montpenfier, sowie die

des Prinzen Amadeus. Nach der Thronentsagung dieses
letzteren wurde Figueras am 12. Februar 1873 zum Prä-
sidenten der Republik ernannt. Am 12. Juni legte er
seine Gewalten in die Hände der Cortes nieder und schlug
die Errichtung der Föderativ- Republik vor , welche mit
210 gegen 2 Stimmen angenommen wurde. Nach der

Thronbesteigung Alphons' XII. zog er sich vom öffent-

liehen Leben zurück.

Schweiz
Eidgenössische Nachrichten

Schulartikel. Sogar ein „Gebetsverein für Erhal-
tung von guten Schulen in der Schweiz" hat sich als

Agitationsmittel gegen den Schulartikel aufgethan. In
einem dem „Luz. Tagbl." zugekommenen Oktavblättlein,
das dem Vernehmen nach seinen Weg schon in verschiedene
Kantone gefunden hat, wird mit der Anzeige, daß sich
eine Anzahl gläubiger Katholiken vereint habe, „durch
Gebet dasjenige vom lieben Gott zu erhalten, was derzeit
von den Menschen nicht zu erwarten ist", die Einladung
an sorgfältige Eltern und gutgesinnte Katholiken verbun-
den, sich diesem Vereine anzuschließen. „Die Vereinsmit-

glieder beten jeden Abend zwischen 7 und 9 Uhr den

Rosenkranz, und wer denselben schon betet, soll denselben
nach dieser Meinung aufopfern." Nachher werden speziell
vorgeschriebene Gebete a. zu Jesus Christus, t>. zur Mutter
Gottes, und c. zum heiligen Joseph, je mit Vater unser
und Gegrüßt seist Du, Maria, verbunden, gebetet. Die
Gebete sehen sehr harmlos aus, wenigstens diejenigen
unter a und b, während allerdings das Gebet zum hei-
ligen Joseph, „Du Patron der heiligen katholischen Kirche,
sei auch der Patron unserer Schule, bewahre sie vor fal-
scheu Lehren und erhalte ihr- den Glauben der heiligen
römisch-katholischen Kirche", schon deutlicher die Absicht
verräth, auf den 26. November Stimmung zu machen.

Kantonale Nachrichten
Bern

* Aus den R e gi e ru ngsrat Hsverhandlungen.
Der Baudirektion wurden für Schwellenbauten zum Schutze der
St. Beatenbergstraße und der Frutigen - Eggenschwand-Straße in
Kandersteg Fr. 3300 bewilligt.

Dem Großen Rathe soll die Bewilligung eines Kredits von
Fr. 14,000 für die Korrektion der Signau-Schüpbach-Straße em-
pfohlen werden.

Dem aus Gesundheitsrücksichten eingereichten Demissionsgesuche
des Herrn Oberrichter Juillard als Mitglied der Gesetzrevisions-
kommission wurde unter bester Verdankung der geleisteten ausge-
zeichneten Dienste entsprochen und an dessen Platz Herr Regie-
rnngsrath Dr. Gobat gewählt.

Die Behörde bewilligte der schweizerischen statistischen Gesell-
schast auch für dieses Jahr einen Beitrag von Fr. 300.* Schulartikel. In Belp wurde, wie man uns
von dort meldet, letzten Samstag im neuen Schulhause
zur Besprechung des Schulartikels eine Versammlung ab-
gehalten, welche ziemlich zahlreich, namentlich auch von
Gegnern der Vorlage, besucht war. Nachdem Hr. Groß-
rath Winzenried die Versammlung eröffnet, setzte Hr. Na-

tionalrath Brunner von Bern in ausgezeichneter Weise
die Gründe auseinander, die für Annahme des Bundes-
beschluffes sprechen. Hierauf äußerte Hr. Alt-Gerichts-
Präsident Straub einige Bedenken wegen der eventuellen
praktischen Durchführbarkeit eines eidg. Schulgesetzes. Nach-
dem Hr. Brunner diese Bedenken zerstreut hatte, ergriff
Hr. Uttiger, Lehrer, der, nebenbei bemerkt, das Unter-
schriftensammeln s. Z. sehr eifrig betrieb, das Wort und

suchte seine Anhänger zu überzeugen, daß das Geld, das

gegenwärtig für die Schule verausgabt werde, sehr wenig
praktischen Nutzen abwerfe, woran natürlich die liberale
Richtung Schuld tragen wird! Diese und noch andere
von Hrn. Uttiger vorgebrachten Gründe widerlegte Hr.
Brunner Punkt für Punkt glänzend. In der darauf fol-
genden Abstimmung erhoben sich von zirka 95 Anwesenden
nur 5 für Verwerfung der Referendumsvorlage.* Schul artikel. Nächsten Sonntag Nachmittags
versammeln sich in Delsberg die Liberalen dieses Bezirks.
Hr. Regierungspräsident Stockmar und Advokat Bailat
werden daselbst über den eidg. Schulartikel referiren.

=}= Zürich. Im regierungsräthlichen Rechenschafts-
bericht ist wieder eine Zusammenstellung der Ernteresultate
enthalten und können wir aus derselben entnehmen, daß
in den vier Jahren von 1878 bis 1881 der Ertrag der
maßgebenden Produkte der Landwirtschaft um einen
Totalbetrag von nicht weniger als 75 Millionen hinter
einem bescheidenen Mittelertrag zurückgegangen ist. Solche
Thatsachen muß man heute sprechen lassen, um zu be-
wirken, daß man der Landwirtschaft wieder größere Auf-
merksamkeit zuwendet. Von „Begehrlichkeit, die sich in
Bauernkreisen rege", wird wohl nicht mehr die Rede sein
können.* Wie die „Grenzpost" vernimmt, soll die dießjährige
Feier des „Ustertages" in Zürich und Umgebung eine
höhere Weihe erhalten durch einläßliche Besprechung des
Bundesbeschlusses betreffend die Vollziehung des Art. 27
der Bundesverfassung, was angesichts der gegnerischerseits
gemachten Anstrengungen ganz am Platze ist.

Schwyz. In der am 8. d. stattgefundenen Sitzung
der kantonalen Sanitätsbehörde brachte Hr. Bezirksarzt
Aufdermaner in Küßnacht einen Antrag ein für Abände-
rung der kantonalen Jmpfordnung im Sinne der Ein-
führung fakultativer Impfung, statt des bisherigen kan-
tonalen Impfzwanges. Der Vorschlag fand jedoch nicht
Gnade, da die Mehrheit der Anficht war, daß es nicht
opportun sei, die Beseitigung des kantonalen Impfzwanges
von der Sanitätsbehörde aus zu beantragen.

Glarus. Letzter Tage wurden zum Andenken an die
im letzten Frühjahr in Glarus verstorbene Frau Richter
B. Dinner-Heer sel. folgende Legate ausbezahlt: 1) Dem
Waisenhausfonds des Tagwens Glarus Fr. 1000. 2) Dem
Armenhausgut des Tagwens Glarus Fr. 1000. 3) Der
Mädchenanstalt in Mollis Fr. 500. 4) Der vereinigten
Krankenkasse in Glarus Fr. 500. Zusammen Fr. 3000.

Appenzell A.-Rh. Für die zu treffende Ersatzwahl
in den Nationalrath werden u. A. die HH. Rathsschreiber
Engwiller und Oberrichter I. Rob. Hohl in Herisau in
Vorschlag gebracht.

a Graubünden. In den letzten Tagen kam im
Churer Kantonsgericht ein interessanter Prozeß zur Ver-
Handlung, betreffend Erbstreitigkeiten über den Nachlaß
eines in Frankreich verstorbenen hiesigen Kantonsbürgers.
In der Hauptsache handelte es sich um die Frage, ob ein
von jenem zu Gunsten seiner Frau hinterlassenes eigen-
händiges Testament Gültigkeit habe oder ob die betreffende
Verlassenschaft nach den hiesigen Gesetzen auf die Jntestat-
erben unter Berücksichtigung des gesetzlichen Nutznießungs-
rechtes der Wittfrau zu vertheilen sei. Die erste Instanz
(Bezirksgericht Albula) hatte der Wittwe eine zweimonat-
liche Frist eingeräumt, um das in Frankreich gerichtlich
deponirte Originaltestament beizubringen und so unter-

suchen zu können, ob das ganze Testament, wie der Code
Napoleon zu dessen formeller Gültigkeit vorschreibt, von
der Hand des Testators geschrieben sei. Allein das fran-
zösische Ministerium machte die Mittheilung, daß in Frank-
reich die Herausgabe von Originalakten nicht stattfinden
dürfe, und so waren weder das Bezirksgericht noch das

Kantonsgericht in der Lage, über die Gültigkeit des Testa-
mentes urtheilen zu können, und erkannten zu Recht, daß
die Theilung der ganzen Verlassenfchaft nach hierseitigem
Gesetz zu erfolgen habe.

O Aargau. Es thut uns herzlich leid, die unlängst
im „Bad. Tagblatt" erschienene Einsendung des Herrn
Lehrer Peterhans, der ja als wackerer Verfechter der Dar-
win'schen Theorien aufzutreten scheint, gleich andern Leuten
mißdeutet zu haben. Man sollte fast meinen, daß unsere
Ultramontanen, nachdem sie gegen die gegenwärtige liberale

Bewegung mit einigermaßen vernünftigen Gründen nichts
ausrichteten, zu einem plumpen Schreckmittel ihre Zuflucht
genommen haben, indem sie dem Volke einreden, die
Liberalen stehen im Begriff, die Theorien Darwin's als
obligatorisches Lehrfach in die Schulen einzuführen, wo-
durch die Religion sicherlich unterdrückt werde. Letzten
Sonntag wurde, wie gemeldet, von Pfarrer Lachs von
Mellingen in diesem Sinne geredet und nun vernimmt
man, daß bereits früher ein wohlbestallter Kantonsrath die
nämlichen Gedanken in einer Versammlung entwickelt hat.

-1. Kaum hat über Apotheker Jahn sich das Grab

geschloffen, so verliert Lenzburg einen zweiten, um das

dortige Gemeindewesen sehr verdienten, in weiteren Kreisen

Japanische Ehen
Da cs nun bereits in Paris, Wien und Berlin — in letzterer

Stadt am häufigsten — vorgekommen ist, daß junge Damen sich
an Japanesen verheiratheten , die entweder als Mitglieder der
Gesandtschaften oder des Studiums halber in Europa sich auf»
halten, fühlt sich ein Kenner Japans veranlaßt, in der „Wiener
Allg. Ztg." gegen diesen Brauch einige warnende Worte zu richten.
Er schreibt u. A-:

„Wir können nicht umhin, hierüber unser ernstes Bedenken,
ja Bedauern zu äußern , denn schwerlich ist eine Europäerin sich
des entscheidenden Schrittes bewußt , den sie thut, wenn sie sich
aus ewig mit einem Asiaten verbindet. Wir wissen von einem
Japaner . der in einem der lrealy-ports den Fremdenführer für
europäische Marine-Osfiziere spielt, der nicht nur von den Be-
sitzern der öffentlichen Häuser, wo er kleine Feste arrangircn läßt,
seine Retourkommission bezieht, sondern außerdem sich die Wein-
und Speisereste in seine Wohnung senden läßt; und dieser junge
Mann war lange Zeit japanefischer Legationssekretär in Europa,
so lange, daß er sich sogar einen europäischen Vornamen zulegte
(man fand das damals „charmant" und „reizend"), auch ist er
Ritter europäischer Orden.

„Aber abgesehen von der persönlichen Stellung solcher Fremden,
sollte eine Europäerin sich vor Allem über die Position klar werden,
Re sie einst in Asien einnehmen wird. Junge Mädchen werden
in ganz Ost-Asien, also auch in Japan, von ihren Eltern ver-
kaust, sei cs, daß der Käufer das Mädchen zu seiner Gattin machen

will, sei es, daß er sie als zinsenbringendes Kapital erwirbt. Ge-
fällt die Gattin ihrem Gebieter nicht, so kann er sie am nächsten
Tage entlassen. Ist er großmüthig, so gibt er ihr einen Scheide-
brief, wenn nicht, so behält er immer noch ein Anrecht auf den

Kaufpreis der Frau, sei es, daß sie sich von neuem verheirathen
will, sei es, wenn sie sich an eines der unzähligen öffentlichen
Häuser (djoroya) verpachtet.

„Das Grundgesetz ostastatischer Philosophie und Religion:
„Das Kind soll dem Vater gehorchen", ist ein Much für das
schwächere Geschlecht. Ohne Murren wandert das junge Mädchen
in die „Djoroya", wenn der Vater es befiehlt. Gerade so kann
der Japaner seine Frau verwenden; geräth er in Geldverlegen-
heit. so verkauft er sicher zuerst Frau und Töchter, ehe er daran

denkt, seinen Rock zu versetzen. Von Natur nicht bösartig, lebt
er auch oft in bester Harmonie mit seiner Gattin, aber dieser
nach europäischen Begriffen „treu zu sein", ist eine Auffassung,
die der Japaner gar nicht verstehen würde. Will der Gatte sich
amusiren, so geht er in die „Djoroya", gefallt ihm dort ein

Mädchen, so braucht er nur dem Pächter den Preis zu zahlen,
um die Schöne als Nebenfrau Nr. x in sein Haus zu führen.

„Der Leser fragt vielleicht: „Gibt es denn keine Liebe in

Japan?" — Wir wollen die Frage nicht einfach verneinen; der
Japaner faßt „Liebe" einfach anders aus als wir Europäer. Der
gegenseitige Verkehr ist ein sehr freier und Sprödigkeil des Mäd-
chens selten der Grund unglücklicher Liebe, wohl aber bildet der
Geldpunkt häufig eine Klippe, an der eine Heirath scheitert, und
sind dann Selbstmorde nicht selten.

„Und in all' diese Verhältnisse tritt nun das europäische Mädchen
als aktives und passives Glied ein, sobald sie einen Japaner
heirathet. Sie wird Japanerin, d. h. nach unfern Begriffen recht-
und schutzlos. Wenn ihr Gatte mit ihr den Boden des Reiches
der aufgehenden Sonne betritt, kann er sie entlassen (es gibt gesetz-
lich einige dreißig Scheidungsgründe, wozu z. B. auch „über-
flüssiges Reden der Frau" gehört), verschenken, verkaufen oder
vermiethen. Kein Konsul kann sie vor diesem Schicksal bewahren.

„Dabei ist es dennoch merkwürdig, daß Europäerinnen mit
Vorliebe gerade Japaner Heirathen, aber so viel wir wissen, bei-
nahe nie Mohammedaner, wahrscheinlich weil der „Harem" einen
üblen Klang hat, während die Frau des Moslim bedeutend mehr
Autorität über dessen Kebsweiber ausübt, wie die Frau des
Japaners über dessen Meikakes.

„Nach Allem, was wir gehört und gesehen, kennen wir nur
Einen Fall, daß eine Engländerin niederen Herkommens einen
Hindu heirathete, und zwar auf Ceylon, wo sie ein trauriges
Dasein führte. Von Holländisch- Indien wissen wir ebenfalls nur
den Einen Fall, daß ein Javane, Sproß eines regierenden Fürsten,
eine Holländerin in Holland heirathete und dieselbe nach Java
brachte, doch mußte die Aermste nach kurzem Aufenthalt die Insel
wieder verlassen, da sie von der Verachtung ihrer Landsleute er-
drückt wurde. In Australien haben in letzter Zeit Engländerinnen,
allerdings aus den niedrigsten Ständen, Chinesen geheirathet; in
Amerika würde eine Weiße, die einem coloured man die Hand
reichen wollte, entschieden gesteinigt."

Der Bund, 18.11.1882
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